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1. Im Falle einer Vorlage einer Agentur gemäß § 5 Abs. 4 der Vereinbarungen zwischen 

der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland und den Akkreditie-

rungsagenturen leitet der Vorstand der Stiftung die Vorlage der Agentur zur Entschei-

dung der nach Auffassung der Agentur klärungsbedürftigen Sach- oder Rechtsfrage 

dem betroffenem Land, dessen Rechte oder Aufgaben durch die zu klärende Sach- 

oder Rechtsfrage berührt sind, mit dem Ersuchen um Mitteilung einer Klärung zu. Ist 

eine Klärung nicht möglich, ist die betreffende Sach- oder Rechtsfrage in einem zwei-

ten Schritt der Kultusministerkonferenz mit dem Ersuchen um Klärung zu zuleiten. 

2. Der Vorstand der Stiftung sieht von dem Verfahren nach Ziffer 1 nur ab, wenn die 

Sach- und Rechtslage entgegen der Auffassung der Agentur unzweifelhaft ist. 

3. Im Verfahren nach Ziffer 1 leitet der Akkreditierungsrat die ihm übermittelte gemein-

same Äußerung weiter; er fällt keine eigene Entscheidung. Im Fall der Ziffer 2 teilt der 

Vorstand der Stiftung seine Auffassung der Agentur mit. 

4. Im Fall der Ziffer 1 wird der Akkreditierungsrat als ganzes nachrichtlich beteiligt. 


